
Von: Gesa Neumann [Groß Kreutz] neumann@gross-kreutz.de
Betreff: Bebauungsplan Sondergebiet "Freizeit und Erholung am Trebelsee" der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) für den Ortsteil

Schmergow Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange,
Datum: 25. Januar 2022 um 14:55

An: Beutling SR Stadt- und Regionalplanung beutling@sr-planung.de, trebelsee@laupi.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend eine Stellungnahme zum Bebauungsplan Sondergebiet „Freizeit und
Erholung am Trebelsee“ zur weiteren Verwendung.
 
„Ihr Schreiben vom 24.01.2022
Fachliche Stellungnahme zum Schutzgut Bodendenkmale    
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Vorhabenbereich befinden sich geschützte Bodendenkmale, die nach § 1 Abs. 1, § 2
Abs. 2 Nr. 4 , § 3 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 und 2 im Gesetz über den Schutz und die Pflege
der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg vom 24.Mai 2004 (GVBl Land
Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.) unter Schutz stehen und zu erhalten
sind. Es handelt sich um Bodendenkmal Landesliste Nr. 30.941, 
Rast- und Werkplatz Mesolithikum
Lesefunde Junges Mesolithikum
unbefestigte Siedlung Mittleres Neolithikum
Lesefunde Bronze- bis Eisenzeit
Folgende Punkte sind also zu beachten:
 1. Der Bodendenkmalbereich ist nachrichtlich in Erläuterungstext und Planzeichnungen
des Vorhabens aufzunehmen.
 2. Alle Veränderungen von Bodennutzungen im Bereich von Bodendenkmalen wie die
hier geplanten Maßnahmen bedürfen einer Erlaubnis (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG
[Totalzerstörung: 9 Abs. 1 Nr. 1 BbgDSchG ]). Sie ist in der Regel bei der zuständigen
Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises zu beantragen (§ 19 Abs. 1 BbgDSchG) und
wird im Benehmen mit unserer Behörde erteilt (§ 19 Abs. 3 BbgDSchG). Ferner sind diese
Maßnahmen dokumentationspflichtig (§ 9 Abs. 3 und 4 BbgDSchG); Erdeingriffe müssen
also  archäologisch begleitet und entdeckte Bodendenkmale fachgerecht untersucht
werden. Für die hier erforderlichen Dokumentationsarbeiten, zu denen die denkmalrecht‐
liche Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde Näheres festlegen wird, ist
voraussichtlich ein Archäologe bzw. eine archäologische Fachfirma zu gewinnen, deren
Auswahl das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische
Landesmuseum im vorliegenden Falle zustimmen muss. Die Kosten für die
archäologischen Maßnahmen sind nach § 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG vom Veranlasser
der Erdeingriffe  im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. Ferner ist zu gewährleisten, dass
bei Arbeiten im Verbau, dieser in Absprache mit dem eingesetzten Archäologen
abschnittsweise und so eingebracht wird, dass Dokumentationen erfolgen können.
 3. Die Termine der Erdarbeiten und der beauftragte Archäologe/ die Fachfirma sind min‐
destens drei Wochen vor Beginn der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises und
dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landes‐
museum anzuzeigen. Schutz- und Fachbehörde ist ein Konzept für die Durchführung der
archäologischen Maßnahme vorzulegen (§9.4 BbgDSchG).
4. Bei den Erdarbeiten darüber hinaus unvermutet entdeckte Bodendenkmale (Scherben,
Knochen, Stein- und Metallgegenstände, Steinsetzungen, Holz, Verfärbungen etc.) sind
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11
Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte
sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der
Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten
und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3
BbgDSchG).
 5. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und
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 5. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG).
 6. Erdarbeiten im Bodendenkmalbereich ohne facharchäologische Begleitung gelten als
Ordnungswidrigkeit (§ 26 BbgDSchG).
 Die Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der
Denkmalfachbehörde für Bodendenkmale und als Träger öffentlicher Belange gemäß § 17
BbgDSchG. Da bei dem Vorhaben auch Belange der Baudenkmalpflege berührt sein
können, erhalten Sie aus unserem Hause ggf. eine weitere Stellungnahme.
   
 beste grüße
thomas kersting                                        
                 

-- 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Thomas Kersting M.A.
 
Dezernatsleiter Archäologische Denkmalpflege
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologisches Landesmuseum 
Wünsdorfer Platz 4-5   D-15806 Zossen (Ortsteil Wünsdorf) 
Fon:    033702-211-1500 
Fax:    033702-211-1501 
EMail:  thomas.kersting@BLDAM-Brandenburg.de“
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Gesa Neumann
 

GESA NEUMANN
BAULEITPLANUNG / WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG /
TOURISMUS
Potsdamer Landstraße 49b, 14550 Groß Kreutz (Havel)
Telefon: 033207 / 351-25 – Fax: 033207 / 351-50

Hinweise zum Datenschutz: 
Achten Sie bitte  auf Ihren Datenschutz und senden personenbezogene Daten nicht unverschlüsselt per E-Mail.
Weiterführende Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Webseite der Gemeinde Kreutz (Havel) unter
www.gross-kreutz.de

Umweltschutz geht uns alle an. Bitte prüfen Sie vor dem Ausdrucken dieser E-Mail, ob dies wirklich nötig ist.
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